
 

 

Veröffentlicht in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Ulm Nr. 4 vom 30.01.2024, Seite 24 

Aufhebungssatzung der Externenprüfungsordnung der Universität Ulm für den weiter-

bildenden Masterstudiengang MBA in „Actuarial Science“ in der Fakultät für 

Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ulm vom 26.01.2024 

 

Aufgrund von § 32 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg 

(Landeshochschulgesetz - LHG) in der Fassung vom 01.01.2005, mehrfach und zuletzt geändert durch 

Artikel 8 des Gesetzes vom 07.02.2023 (GBl. S. 26, 43), hat der Senat der Universität Ulm nach 

Zustimmung der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften in seiner Sitzung am 

17.01.2024 die folgende Aufhebungssatzung der Externenprüfungsordnung der Universität Ulm für den 

weiterbildenden Masterstudiengang MBA in „Actuarial Science“ in der Fakultät für Mathematik und 

Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ulm beschlossen. 

Der Präsident der Universität Ulm hat am 26.01.2024 gemäß § 32 Abs. 3 Satz 1 LHG seine Zustimmung 

erteilt.  

 

Artikel 1 

Die Externenprüfungsordnung der Universität Ulm für den weiterbildenden Masterstudiengang MBA in 

„Actuarial Science“ in der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ulm 

vom 17.Juni 2008 veröffentlicht in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Ulm Nr. 11 vom 

23.06.2008, Seite 74 - 78 wird aufgehoben.  

Artikel 2 

(1) Die Aufhebungssatzung der Externenprüfungsordnung der Universität Ulm für den weiter-

bildenden Masterstudiengang MBA in „Actuarial Science“ in der Fakultät für Mathematik und 

Wirtschaftswissenschaften an der Universität Ulm tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 

vorbehaltlich des Absatzes 2 in Kraft.  

(2) Für Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens zur Externenprüfung zugelassen worden sind, 

gilt die Externenprüfungsordnung der Universität Ulm für den weiterbildenden Masterstudiengang 

MBA in „Actuarial Science“ in der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der 

Universität Ulm vom 17.Juni 2008 übergangsweise fort. Mit Ablauf des 30.09.2025 tritt die 

Externenprüfungsordnung der Universität Ulm für den weiterbildenden Masterstudiengang MBA in 

„Actuarial Science“ in der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften an der 

Universität Ulm vom 17.Juni 2008 veröffentlicht in den Amtlichen Bekanntmachungen der 

Universität Ulm Nr. 11 vom 23.06.2008, Seite 74 - 78, endgültig außer Kraft.  

Der vorstehenden Satzung wird zugestimmt. Sie wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zugeben. 

Ulm, den 26.01.2024 

 

gez. 

Prof. Dr.-Ing. Michael Weber 

 - Präsident - 


